
Anlage 2
-BETREIBERVERTRAG-

zwischen der Stadt Geisenheim
vertreten durch den Magistrat, dieser wlederum vertreten durch den

Bürgermeister und dem
Ersten Stadtrat' 

nachfolgend Stadt genannt

uno oem

Arbeiterwohlfahrt
Kreisverband Rheingau-Taunus e.V

vertreten durch den Vorstand,
nachfol gend AVVO genannt

wird nachfolgender Betreibervertrag geschlossen'

s 1
(1) Die AWO Kreisverband Rheingau-Taunus wird im Auftrag der Stadt Geisenheim in der

'... . :..... elne zweigruppige Kindertagesstätte mitAußengelände neu er-

rictrten. Oie finOertagesstätte soll überzweialtersgemischte Gruppe (1-6 Jahre), Die konkre-

i" Orupp.ng""tattung richtet sich nach dem städtischen Bedarf Wegen der Dringlichkeit und

O"t g"iätf"i"g" -fiO;s Gebäude in Fertigbau-Modulbauweise enichtet und biszum 15 07 2006

bezugsfertig werden

(2) DieAWO erhält durch die Stadtein geeignetes, bebauungsfähiges und erschlossenes Grund-
'-' 

.*"t i" ftOor"ht für einen ZeitraLrm von 33 Jahren kostenlos überlassen Hierüber ist ein

gesonderter Erbbaurechtsvertrag abzuschließen'

13) Die stadt verpflichtet sich, die zur vollständjgen Finanzierung der Planungs- und Baukos-ten
'-' 

..f"iJrifi"n,i kreditsumme (inkt Zinsen in der Bauphase, Planungs-, Genehmigungs-,

BauübeMachungs- und Bauwerkskosten und aller -nebenkosten) bis zu einer Gesamthöhe

*n E gf9.OOO kämmunal zu verbürgen und die tatsächlich hieraus resultierenden Finan-

zLrungsfosten (Zinsen und lilgung) in der Betriebsphase als Sachkosten des lfd Betriebes

ig";. ö z)o"tÄwo bis zur endg ültigen Ablösung dauerhaft zu.erstatten zuwendungen aus

ärOer-mittetn sinO alsAbzugsposten 6eiden Sachkosten zu berücksichtigen und beider Defl-

zitausgleichsberechnung gesondert auszuweisen

(4) Das Bauvorhaben wird äie Firma .. .. . durchführen Auftraggeber und

Bauherr ist die AWO. Die Planung uid Errichtung derAußenanlage.und des Spielgeländes

erfolgtdurch ein separates Planungsbilro Die AWO ist Bauherr und wird in das Grundbuch als

Erbbauberechtigter eingetragen.

l5) Die AWO verpflichte( sich, auf der Grundlage der vom Kreisjugendamt und den zuständigen
' ' ' ; ; ; ; ; ; ;nehmigtenPlane(no;hzuerste l len ' inAbhängigkei tvomPäd-Konzept l ) 'd ie
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Kindertagesstätie zu errichten und durch die Hessische Gemeindeunfallversi-cherung abnen-

men zu lassen.

s 2
(1) DieAWO vePflichtet sich, fÜr die Laufzeit dieses Betreibervertrages' in dem vorgenann-ten zu
";;;;i;;d""BruwerkderKindertagesstätteein,dengesetzlichenBestimmungenent-spre-

chendes pädagogiscf'"" e"t'"uunö"ung;üoworzunatteln una Oie Kindertagesstätte einschließ-

lich Außelbereich mit Spielgräten ordnungsgemäls zu Delreloen

{2) Für die Erstausstattung der Klndertagesstätte mit Spiel- und-Lehrmitteln sowie der kindge-
t-' 

,."nä H.lÄlrilirng zeiähnet dieAWo-verantwortlich' Der hierfüfals erfordedich angesehene

Kostenau{wand ist z*it"n"n o"n ü"'t'"gsparteien einvernehmlich'vorher festzulegen Erwird

der Baufinanzierungr"utt" tug""-"Ätä[el Äf" ni"htgroee tiirdie Eßtausstattung (Möbelund

$lJ;"ö;;;;äp"tt"i"n Jn"n eu1'"s von Euro 25 ooo pro Gruppe rest'

s 3
(1) Die Nutzungiüberlassung des Grund und Bodens an den AWO erfolgt gemäß S l Abs 2 Eine

,t 
" 

i;;;;;i;;Hueung-""* l"iiuiüit 2ustimmung und in Abs-timmuns mit der stadt

möglich. Dies gilt in"o""ono"ää' ä"n pJt'0""" aL nnt"se aufgrund geringer Kinder-

zahlen in den Folge;anren nrcrrl votistandii als Kindergarteneinrichtung genutztwer-

den kann.

Für den Fall, dass die weitere Nutzung des Gebäudes durch den AWO dann nicht mehr im

i",;ä";l;,ä;;t I 'egt, kann aL--$;t eine fÜr freie wohlfahrtsverbände angemessene

ErbPachtzahlung verlangen'

(2) Mit Datum des Erbpachtvertrages gehen alle das Grundstück und dasGebäude betreffenden
t" 

;l;;ä|;6!; "iJlo*"ntri"6än-rä.i"nÄosaoen und ptticl!'lfi:l:' Gr.'ndttückseisentü-

merin als solche treffen 'na oi"'J-tu ü"gä und zu edüllen. hal auf den AWo über' Diese

vom AWo dann zu tr"gunoun Ko-'i"-n;;trLn zuten getrieoskosten im sinne des $ 7 dieses

Vertrages

13)AusqenommenhiervonistdieStraßenreinigungs-undStreupf|ichtentsprechendderstädli.
|\"';;;ä'iä;ö:öäs.äuriegttti 'oi"angren-zenäenöffentlichenstraßenundwesesowiefür

.lie zuqänqe zur KinoertagesstitiJuio tt ' 'ttrl"n"t Gehwegsbereiche nach wie vor der

äÄpaitgäerin namlich der Stadt Geisenheim

(4) Die AWO verpflichtet sich, alle -das 
GrundstÜck und Gebäude und den Betrieb der Kinderta-

gesstätte betreffenden notwendlqen Versicherungen abzuschließen und füreinen ausrelcnen-

den Versicherungss"n,,' " to'üän Ä'"t' iL niJrüt "'itu*"ndenden Kosten zählen zu den

Betriebskosten gemäß $ 7 dieses Vertrages

(5) Die AWO verpflichtet sich zur wirtschaftliahen bautichen Unterhaltung des Gebäudes in Dach

und Fach, zur Durchtünrung von öäonh"itsreparaturen, zur Pflege derAußenanlagen und zur

Instandhaltung des lnuuntuo. eJi.h" Mrßnahmen, groß"re Reparaturen oder notwendige

Neuanschaffungen, aie eine coße;oiOnung von Eurö 7 5OOOo im einzelnen überschrciten

, sind vor Inangrifnannte mn oer si"JieinveÄehmlictr aozustimmen DieAufwendungen zur
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Iaufenden Gebäudeunterhaltung bzw. fürdie notwendigen Reparaturen etc sind ebenfalls Be-

triebskosten im Sinne dieser Vereinbarung

s 4
EinVer t re terderErbpachtgeber inhatdaSRecht ,d ieaufdemGrundstÜckerr ichtetenBau-
werkejeder zeit während der normalen Betriebszeiten zu besichtigen. Die AWo ist verpflich-

tet, Voisgrge zu treffen, dass die Erbpachtgeberin oder die Bevollmächtigten bei der Besichti-
gung sachiundig geführt werden und alle; die Bauwerke betreffenden und im Rahmen des

. VertragesinteressierendenAuskünfteerhalten

j1 Oer Aetreilervertrag hat unabhängig vom Erbbaurechtsvenrag eine.Laufzeit von 33 Jah-ren' er

ist innerhalb dieserZeitfür beide Vertragsparteleri nur einvernehmlich auflösbar' Er verlängert

. sich nach Ablauf der o.g. 33 Jahre stil lschweigend um jeweils fünf Jahre, sofern er nicht von

einem der vertragspartner zwei Jahre vorAblauf derveriragsfrist schriftlich gekündigtwird.

(2) Sollte der Betreibervertrag vorAblaufder Vertragslaufzeit einvernehmlich aufgelöstwerden, so

, verpflichtet sich die St;dl zur übernahme der dann noch bestehenden Baufinanzie-

rungsverbindlichkeiten durchAblösung oder Übernahme der entsprechenden Verbindlichkei-

ten. Weiterhin zur Übernahme der dann mglw. entstehenden, schließungsbedingten unmittel-

barmitdemBetriebderEinrichtunganfallendenoderbestehendenKosten(z'B'AbJindungs-
zahlungen für Mitarbeiter, Ablösungen fÜr gemieteteAnlagen, etc )

(3) Die übemahme dieser schließungsbedingten Kosten durch die stadt erfolgt auch im Falle des

fristgemäßen Auslaufens dieses Betreibervertrages ln diesem Fall verpflichtet sich dieAWO

vor inanspruchnahme der Stadt zunächst alle ihm innerhalb des Awo-Kreisverbandes zur

verfügunö stehenden weiterbeschäftigungsmöglichkeiten für das Personal auszuschöpfen.

(4) Für den Fall der KÜndigung des Betreibervertrages und.für den.Fall, dass zwischen AWO und
,'st"dtfürdi"N""hnutzungdesvorhandenenGebäudeskeineEinigungezieltwird,verpflichtet

sichdieAWodasGebäudeandiestadlunterBeachtungderRege|ungenindenAbsäuenNr
2 u. Nr. 3 zurüikzugeben und das Eigentum hieran zugunsten der Stadtwieder aufzugeben

s 6
(.1) In der noch zu errichtenden Kindertagesstätte werden Kinder ohne unterschied der Herkunft,

derRasseoderderRe|igionaufgenommen.DieKindertagesstätteWirdimEink|angmitden
satzungsrechtlichen Be;timmungen desAWO geführt' Hinsichtlich der Belegung wird er-
gänzeid auf$ 1 Abs. 1 des Vertiags mit der Maßgabe Bezug genommen' dass die stadt

die Gruppeneinrichtung selbst bestimmt.

(2) Seitens des AWO wird ein Ausschuss eingerichtet, der dieArbeit der Kindertagesstätie beglei-

tet. DerAusschuss setztsich aus zweiV€rtretern der Stadt Geisenheim sowie einem Vertreter

desE|ternbeiratesUndzweiMitarbeiterndieAWoEinrichtungzusammen'DenVorSitzüber
diesen Ausschuss führt der Geschäftsführer des AWO-Kreisverbandes'
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, Anlage
l3) DerAusschuss hat alle wichtrgen Fragen der Kindertagesstäite zu besprechen diebeideVer-
' " 'u" " . " " , t " i " "o" t re f fen.Erhai insbesonderedieLei tungdesAWOzuberatenüber :

' den Wirischaftsplan
die Höhe der Elternbeiträge
die Bestimmungen und Anderungen der Gruppenstärke

' Anderung der Zahl der GruPPen
' Einstellung des Betriebes des Kindergartens

(4). Die grundsäizliche Beschlussfassung Über dieseAngelegenheiten obliegt satzungsgemäß den

Gfemie'] desAWO.

(5) Die Festlegung der Höhe der Elternbeiträge geschieht im Einvernehmen zwischen den Ver-
'-, 

trag.p"rt"' i"n. Sie sollen so hoch sein wiä die Elternbeiträge in der städtischen Einrichtung

seln.

(6) DieAWO istfür die Einsteilung, Eingruppierung!nd B€zahlung des Personals zuständig Sie
.- 

runa die oienstaufsicht. Die Beschäftigüng erfälgt auf der Grundlage und nach Maßgabe der

imAWO Kreisverband e. V geltenden Richtlinien und Verträge

(7) Die Zahl der im Wirtschaft- und Stellenplan für erforderlich gehaltenen Personalstellen zum

Betrieb der Kindertagesstätte richtetsich nach den geltenden rechtlichen Vorgaben' wobeizur

ÄL."""unq a", p"rsonalkostenanteile und de! Personalschlüssels die Zahlen der in

"uai. irag;t""tt"ft befindliche Kindergarten als obergrenze herangezogen werden'

s 7
( 1) Zu den laufenden Betriebskosten der Kindertagesstätte gehören alle Personal- und Sachko-

sten einschließlich verwaltuhoskosten, dje beim oderfür den Betrieb der Kindertägesstätte

unt;ten"n-i, a"n V"rwaltungskosten zählen diejenigen Kosten' die erforderlich sind' um die

eetiieUseinr:cfrtung, aie Betriebsorganisation und die reibungslose Zusammenaöeit zwischen

Jr" p"tt"i"" ^ gä*ährleisten lnibesondere fallen hierunler die Kosten für die Beitragsab-

ä"Änrng, Oi. arihhaltungskosten, die Kosten fürdie Personalbelreuung und für die Personal-

"iäln"J"ü ""w" aie ceicnattsftinrungskosten Die VeMaltungsaufgaben werden inderKreis-

g.."';äft"i;f f" ."ntralerbracht und auf die Einrichtungen anteilig umgelegt

Die Verwaltungskosten dürfen pro Jahr 3,5% der Personal- und Sachkosten des lauf€nden

Jahres der Einrichtung nicht übersteigen

(2\ DieinZifter'l genannten Betriebskosten trägt die Stadt.unter Einrechnung der Elternbeiträge'
'-'eventuetlerLa-ndes-undKreiszuschüss-ouhlzweckgebundenerspenden'invollerHöhedes

Restbetrages.

(3) Für die erwarteten Betriebskosten erstellt die AWO rechtzeitig vor Beginn des neuen Haus-
'-' 

haltsiahres einen Wirtschaftsplan für die Kindertagesstätte im Einvernehmen mit der Stadt auf

(4) Die Stadt verpflichtet sich, als Defizitausglöich Mittelzeitnah bereitzustellen und das Defizit
" 

durch Zuschuss in voller Höhe auszugleichen Die iatsächlichen Kosten ausdem Nachvollzug

des Wirtschaftsplanes'verden am inde des jeweiligen Jahres abgerechnet und durch die

Stadtzeitnah im Folgejahr ausgeglichen i
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(5)DerimWirischaftsp|anderEinrichtungVe|anSch|agtekommuna|eZuSchuSSiStinVierRaten,
, im Januar, im April, im Juli und im oktober eines jeden Jahres auf ein Konto des AWO zu

zanten.

(6)DerSiadtWirddaSRechteingeräumt,diedenKindelgartenbetreffendenAbrechnungsunter-
Iagen(KostenstellenrechnUng)derAWodurchdaSstädtischeRechnungsprüfungsamtprüfen
zu lassen.

s 8
(i ) .oie Nicntigkeit einer einzelnen Besiimmung dieses vertrageg hat nicht die Nichtigkeit des ge-

samten Vertrages zur Folge

(2) Jede Vertraqspartei verpflichtet sich aufverlangen der anderen vertragspartei nichtige Bestim-

mungen ohie Anderung des sachlichen Inhaltes oder entsprechend den von denVertragspar-

teien-gewollten, durch Blstimmungen in rech ich einwandfreier Form zu ersetzen und vertraq-

lich zu vereinbaren.

s s
Der Vertrag tritt mit dem Datum der Unterschrift in Kraft und kann erstmals ordentlich zum

31 .12.2039 gekünd,gt werden

Bad Schwalbach, den

Der Magistratder Stadt Geisenheim

Bürgermeister Erster Stadtrat

) für den Awo-Kreisverband Rheingau-Taunus e V

Sven Hölzel
1 . Vorsitzender

Jürgen Häusler
Stv. Vorsitzender
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